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Zur Sprechstunde des Kreistagspräsidenten
Herrn K.-D. Lehrkamp

bitten wir, sich zur individuellen Terminvereinbarung in der Kreis-
verwaltung, Büro des Kreistages, bei Herrn Suhr zu melden.

Kontakt: Telefon: 03971/84190
Fax: 03971/84187
E-Mail: Kreistagsbuero@landkreis-ostvorpommern.net 

Amtliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der öffentlichen Sitzung des Kreistages 

Ostvorpommern vom 14.12.2009
Beschluss-Nr.: 45-4/09

8 Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes 2009
Abschluss Konsolidierungsvereinbarung
Vorlage: 78/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt das überarbeitete Haushaltssiche-
rungskonzept 2009 des Landkreises Ostvorpommern.
Der Kreistag beschließt den Abschluss der Konsolidierungs-
vereinbarung mit dem Innenministerium.

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 10 dagegen, 3 Enthaltungen

Anklam, 18.12.09

Beschluss-Nr.: 46-4/09

9 Entgegennahme der Jahresrechnung und Entlastung
der Landrätin für die Haushaltsdurchführung 2008
Vorlage: 97/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt, die Jahresrechnung 2008 anzuneh-
men und der Landrätin Entlastung nach § 104 Kommunal-
verfassung Mecklenburg-Vorpommern zu erteilen.

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 5 Enthaltungen

Anklam, 18.12.09

Bekanntmachung gemäß § 61 Kommunalverfassung
Mecklenburg-Vorpommern

Der Kreistag des Landkreises Ostvorpommern hat auf seiner
Sitzung am 14.12.2009 die Jahresrechnung 2008 angenommen
und der Landrätin Entlastung für die Haushaltsdurchführung
nach § 104 der Kommunalverfassung M-V erteilt.
Innerhalb des auf die Bekanntmachung folgenden Monats kann
zu den Geschäftszeiten von jedermann in der Kreisverwaltung,
Büro des Kreistages, in Anklam, Demminer Straße 71 - 74, in die
Jahresrechnung und Erläuterungen Einsicht genommen werden.

Anklam, 07.01.2010

Beschluss-Nr.: 47-4/09

10 Antrag auf Zustimmung einer überplanmäßigen Ausga-
be für den Mehrbedarf an Personalkosten im Jahr 2009
für die Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtun-
gen des Landkreises Ostvorpommern
Vorlage: 122/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Ausgabe in der
Haushaltsstelle SN 1:02000.41404 in Höhe von 100.000,00  .
Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus Mitteln des
Deckungsringes Zinsausgaben 91100.80800.

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 2 dagegen, 3 Enthaltungen

Anklam, 18.12.09

Beschluss-Nr.: 48-4/09

11 Überplanmäßige Ausgabe zur Deckung des kommuna-
len Finanzierungsanteils in der Sozialagentur für 2009
Vorlage: 125/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Ausgabe in
Höhe von 120.000,00   zur Deckung des Verwaltungsko-
stenanteils der Sozialagentur. Die Deckung erfolgt aus Eins-
parungen bei den Zinsausgaben (91100.80810).

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 2 Enthaltungen

Anklam, 18.12.09

Information der Pressestelle des Landkreises Ostvorpommern
an die Leserinnen und Leser des ŒPeene- Echos•

In den vergangenen Jahren hat die Kreisverwaltung des Landkreises Ostvorpommern zahlreichen ehrenamtlich und gemeinnützig
tätigen Bürgern, Vereinen, Verbänden und Institutionen - abhängig vom zur Verfügung stehenden Platz und vom Widmungs-
zweck  - die Möglichkeit eingeräumt, im Rahmen des nichtamtlichen Teils auf ihre Veranstaltungen, Aktionen und Mitteilungen
hinzuweisen.
Die mit der Erstellung und dem Vertrieb des ŒPeene-Echos• verbundenen Kosten und der gestiegene Platzbedarf für amtliche
Bekanntmachungen haben sich jedoch so entwickelt, dass in der Zukunft weniger Veröffentlichungswünsche, die den nichtamtli-
chen Teil betreffen, berücksichtigt werden können.
Unabhängig davon besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, Veröffentlichungen als Anzeige über den Wittich-Verlag Sietow in
das ŒPeene-Echo• aufzunehmen.

Christoph Krohn
Leiter Zentralamt, 
Pressestelle des Landkreises Ostvorpommern     
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Beschluss-Nr.: 49-4/09

12 Überplanmäßige Ausgabe für die Aktualisierung des
Straßenkatasters als Grundvoraussetzung für die Be-
wertung der Kreisstraßen im Zusammenhang mit der
Einführung des ŒNeuen Kommunalen Haushalts- und
Rechnungswesens•.
Vorlage: 124/2009

Beschluss
Der Kreistag des Landkreises Ostvorpommern beschließt ei-
ne überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 35.000,00   für
die Aktualisierung des Straßenkatasters der Kreisstraßen
des Landkreises Ostvorpommern. Die Deckung erfolgt aus
der Haushaltsstelle 91100.80810 (Zinsen für die Aufnahme
von Kassenkrediten).

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 1 Enthaltung

Anklam, 18.12.09 

Beschluss-Nr.: 50-4/09

13 Suchthilfeplanung für den Zeitraum 2009 - 2012
Vorlage: 115/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt die in der Anlage beigefügte Sucht-
hilfeplanung als Handlungsgrundlage für die Verwaltung des
Landkreises Ostvorpommern und die Leistungserbringer auf
dem Gebiet der Suchthilfe für den Zeitraum 2009 - 2012.

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 18.12.09

Beschluss-Nr.: 51-4109

14 Abforderung der Ergebnisse der Evaluation der Sucht-
beratungs- und Behandlungsstellen vom Land
Vorlage: 141/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt, dass die Verwaltung des Landkrei-
ses Ostvorpommern beim Sozialministerium Mecklenburg-
Vorpommern die Ergebnisse der Evaluation zu den Suchtbe-
ratungs- und Behandlungsstellen abfordert.

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 1 Enthaltung

Anklam, 18.12.09

Beschluss-Nr.: 52-4/09

15 Anhörung des Landkreises Ostvorpommern zur beab-
sichtigten freiwilligen Auflösung der Gemeinde Lüssow
mit der Folge der Eingemeindung in die Stadt Gützkow
Vorlage: 123/2009

Beschluss
Der Kreistag stimmt der beabsichtigten freiwilligen Auflösung
der Gemeinde Lüssow und der einhergehenden Eingemein-
dung in die Stadt Gützkow vorbehaltlich der rechtsaufsichtli-
chen Genehmigung des Gebietsänderungsvertrages zu.

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 1 Enthaltung

Anklam, 18.12.09 

Beschluss-Nr.: 53-4/09

16 Bestellung der Vertreter des Landkreises Ostvorpom-
mern in die Gesellschafterversammlung und in den Auf-
sichtsrat der Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH
Vorlage: 130/2009

Beschluss
1. Der Kreistag beruft die bisherigen Mitglieder des Auf-

sichtsrates der Ver- und Entsorgungsgesellschaft Ost-
vorpommern mbH Herrn Joachim Otto, Edgar Warnke,
Erhardt Storch und Dr. Michael Harcks ab.

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 4 dadegen, 0 Enthaltungen

2. Der Kreistag bestellt Herrn Jörg Hasselmann als Vertre-
ter/in (weiterer Vertreter) des Landkreises in die Gesell-
schafterversammlung der Ver- und Entsorgungsgesell-
schaft Ostvorpommern mbH:

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 3 dagegen, 1 Enthaltung

3. Der Kreistag bestellt die nachfolgend aufgeführten Da-
men und Herren in den Aufsichtsrat der Ver- und Entsor-
gungsgesellschaft Ostvorpommern mbH:

Manfred Hering
Joachim Otto
Prof. Dr. Hans-Jürgen Hahn 
Reinhard Kannenberg
Erhardt Storch.

Beratungsergebnis: 
15 Stimmen für die Vorschlagsliste der CDU-Fraktion = 2 Sitze
12 Stimmen für die Vorschlagsliste der Fraktion Die Linke =
1 Sitz
6 Stimmen für die Vorschlagsliste der SPD-Fraktion = 1 Sitz
7 Stimmen für die Vorschlagsliste der FDP-Fraktion = 1 Sitz
4 Stimmen für die Vorschlagsliste der NPD-Fraktion

Anklam, 18.12.09

Beschluss-Nr.: 54-4/09

17 Übernahme der Leadpartnerschaft und der Funktion des
Zuwendungsempfängers beim Modellvorhaben ŒUse-
dom Rad - Fahradverleih als System im Verbund mit
Bahn und Bus•
Vorlage: 142/2009

Beschluss
Der Kreistag des Landkreises Ostvorpommern beschließt, in-
nerhalb des Modellvorhabens ŒUsedom Rad - Fahrradverleih
als System im Verbund mit Bahn und Bus• die Funktion des
Leadpartners und Zuwendungsempfängers anzunehmen.

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 18.12.09
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Beschluss-Nr.: 55-4/09

18 Zusammenlegung Eigenbetrieb Senioren- und Pflege-
heim Koserow und Behindertenzentrum Zirchow
Vorlage: 120/2009

Beschluss
1. Der Kreistag beschließt, das Behindertenzentrum

Zirchow dem Senioren- und Pflegeheim Koserow zuzu-
ordnen.

2. Die Satzung des Behindertenzentrums Zirchow vom
19.2.2001 wird mit diesem Beschluss aufgehoben.

3. Die Landrätin wird beauftragt, bis zum Ende des 1. Quar-
tals 2010 die Betriebssatzung den Vorschriften der Eig-
VO anzupassen.

4. Mit der Umsetzung der Punkte 1 - 3 wird der Beschluss
Nr. 407-31/08 zur Umwandlung des Eigenbetriebes Se-
nioren- und Pflegeheim Koserow in eine gGmbH aufge-
hoben.

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 1 dagegen, 7 Enthaltungen

Anklam, 18.12.09

Beschluss-Nr.: 56-4109

20 Einrichtung eines passwortgeschützten Bereiches auf
der Internetseite des Landkreises OVP für Mitglieder
des Kreistages
Vorlage: 128/2009

Beschluss
Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Internetseite des
Landkreises Ostvorpommern einen passwortgeschützten
Bereich einzurichten, der für alle Kreistagsmitglieder zu-
gänglich ist, und zum Inhalt die jeweils aktuellen Beschlus-
svorlagen der Ausschüsse und des Kreistages sowie ein Or-
ganigramm der Kreisverwaltung mit Namen und
Telefonnummern haben soll.

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 6 Enthaltungen

Anklam, 18.12.09 

Beschluss-Nr.: 57-4/09

21 Überprüfung der Mitglieder des Kreistages auf Tätigkeit
für die Staatssicherheit der ehemaligen DDR
Vorlage: 133/2009

Beschluss
Der Präsident des Kreistages beantragt bei der Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit der ehe-
maligen DDR die Überprüfung aller Mitglieder des neu ge-
wählten Kreistages Ostvorpommern. Die Aus- und
Bewertung der eingehenden Bescheide nimmt der Präsident
mit dem Präsidium vor.

Beratungsergebnis: 
23 Stimmen dafür, 17 dagegen, 4 Enthaltungen

Anklam, 18.12.09

Beschluss-Nr.: 58-4/09

22 Inkassounternehmen in Zusammenarbeit mit dem Land-
kreis
Vorlage: 139/2009

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt:
Der Kreistag fordert die Landrätin auf, unverzüglich die Zu-
sammenarbeit mit Inkassounternehmen im Zusammenhang
mit oder in Vorbereitung bei der Eintreibung von Forderun-
gen einzustellen, die sich aus dem Bezug von Leistungen
aus dem Arbeitslosengeld II ergeben.

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dagegen, 5 dafür, 2 Enthaltungen

Damit wurde dem Beschlussvorschlag nicht entsprochen.

Anklam, 18.12.09

Beschluss-Nr.: 59-4/09

23 Positionierung des Kreistages zur Neugestaltung des
Finanzausgleichsgesetzes
Vorlage: 113/2009

Beschluss
1. Der Kreistag stellt fest, dass mit den geplanten Änderun-

gen im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs-
gesetzes (FAG), Beschluss vom 21.10.2009, der Land-
kreis ein weiteres Defizit von 5,4 Mio.   haben wird. Damit
wird es zu Problemen bei der Erfüllung der pflichtigen Auf-
gaben kommen.

2. Der Kreistag fordert vom Land Mecklenburg-Vorpommern
eine faire und aufgabengerechte Finanzausstattung. In
der Perspektive muss dem FAG eine aufgabenbezogene
Mittelzuweisung zugrunde gelegt werden (möglicherweise
nach dem 2-Quellen-Modell).

3. Der Kreistag erwartet vom Landtag Mecklenburg-Vorpom-
mern eine Änderung des FAG dahingehend, dass eine
angemessene Finanzausstattung für die Landkreise si-
chergestellt ist.

4. Der Kreistag spricht sich dafür aus, dass eine Finanzaus-
gleichsumlage nach dem Solidarprinzip eingeführt wird
und die Gemeinden unter 500 Einwohner nicht von den
Sonderbedarfszuweisungen ausgeschlossen werden.

5. Der Kreistag lehnt das beschlossene FAG ab und unter-
stützt den Landkreistag bei der Einreichung einer Klage
(Mustergemeinde).

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 7 dagegen, 1 Enthaltung

Anklam, 18.12.09

Haushaltssatzung des Zweckverbandes
ŒPeenetal-Landschaft• 

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 161 Abs. 2 und 47 ff. KV M-V sowie des § 13 der
Verbandssatzung des Zweckverbandes ŒPeenetal-Landschaft•
vom 10. Januar 2001 (AmtsBI. M-V/AAz. S. 141 - 145) wird nach
Beschluss der Verbandsversammlung vom 21.12.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 174.300  
in der Ausgabe auf 174.300  
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und
2. im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf 5.200  
in der Ausgabe auf 5.200  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für 

Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen auf 0  

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf 0  

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0  

Anklam, den 21.12.2009

Bekanntmachungsordnung:
Die vorstehende Haushaltssatzung des Zweckverbandes ŒPee-
netal-Landschaft• für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gegeben und kann zusammen mit den Anlagen
innerhalb des folgenden Monats auf die Bekanntmachung zu
den Geschäftszeiten von jedermann im Projektbüro des Zweck-
verbandes, Pasewalker Straße 27 A, 17389 Anklam, eingese-
hen werden.

1. Nachtragshaushalt
für das Rechnungsjahr 2009

WBV ŒUntere Peene•
Demminer Landstr. 9
17389 Anklam

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt
Einnahmenansatz - alt 943.400,00  
+ Einnahmen-Nachtrag 5.000,00  
Einnahmenansatz - neu 948.400,00  

Ausgabenansatz - alt 943.200,00  
+ Ausgaben-Nachtrag 5.000,00  
Ausgabenansatz - neu 948.400,00  

Vermögenshaushalt
Einnahmenansatz - alt 709.500,00  
+ Einnahmen-Nachtrag 18.930,00  
Einnahmenansatz - neu 728.430,00  

Ausgabenansatz - alt 709.500,00  
+ Ausgaben-Nachtrag 18.930,090  
Ausgabenansatz - neu 728.430,00  

Verbandsversammlung des Wasser- und 
Bodenverbandes ŒUntere Peene•

vom 25. November 2009

Beschlussvorlage Nr.: 10/09

Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverban-
des ŒUntere Peene• beschließt den Nachtragshaushalt für
das Haushaltsjahr 2009

Grundlagen der Beschlussfassung:
- §§ 47 u. 65 Wasserverbandsgesetz (WVG) vom 1202.1991

in Verbindung mit Artikel 2 § 2 Gesetz zur Änderung was-
serrechtlicher und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften
(WWVRÄndG)vom 22.11.2001

- § 7 Abs. (2) Pkt. 5 der Satzung des Wasser- und Bodenver-
bandes ŒUntere Peene• vom 14.03.2001

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der
Stimmen It. anwesen- Ja- Nein- Enthaltungen
Mitglieder- den Stimmen Stimmen
verzeichnis Stimmen 
 
139 95 92 3 -

Beschlussvorlage Nr.: 12/09

Beschlussvorschlag
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverban-
des ŒUntere Peene• beschließt den Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2010

Grundlagan der Beschlussfassung:
- §§ 47 u. 65 Wasserverbandsgesetz (WVG) vom 12.02.1991

in Verbindung mit Artikel 2 § 2 Gesetz zur Änderung was-
serrechtlicher und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften
(WWVRÄndG) vom 22.11.2001

- § 7 Abs (2) Pkt. 5 der Satzung des Wasser- und Bodenver-
bandes ŒUntere Peene• vom 14.03.2001

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der
Stimmen It. anwesen- Ja- Nein- Enthaltungen
Mitglieder- den Stimmen Stimmen
verzeichnis Stimmen 
 
139 95 95 - -

Verband 27 
Wasser- und Bodenverband ŒUntere Peene•

Demminer Landstraße 9
17389 Anklam

Haushaltsplan 2010

Das Geschäftsjahr läuft vom 01.01. bis 31.12.2010.
Beitragseinheiten gesamt: 109.360
Hebesatz: 7,50   pro Beitragseinheit für die allgemeine Hebung

Verwaltungshaushalt:
Einzelplan Einnahmen Ausgaben
___________________________________________________
1 Verbandsgremien 5.800 EUR
2 Allgemeine Verwaltung 14.000 EUR 199.900 EUR
3 Gewässerunterhaltung 0 EUR 630.000 EUR
4 Deichunterhaltung 17.000 EUR 17.000 EUR
5 Schöpfwerksunterhaltung 123.500 EUR 123.500 EUR
9 Hebung f. Verw. u. GWU 820.200 EUR
9 Zinseinnahmen 4.000 EUR
9 Zuschuss Arbeitsamt 15.600 EUR
9 Zuführung zur allg. Rücklage 18.100 EUR
___________________________________________________

Verwaltungshaushalt 994.300 EUR 994.300 EUR

Vermögenshaushalt:
Einzelplan Einnahmen Ausgaben
___________________________________________________
3 Gewässer 775.000 EUR 775.000 EUR
___________________________________________________

Vermögenshaushalt 775.000 EUR 775.000 EUR

Die Fälligkeit der Hebung wird festgesetzt.
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Allgemeine Hebung: 1. Rate 28.02.
2. Rate 31.05.
3. Rate 31.08.
4. Rate 31.10.

Die Hebesätze für die Schöpfwerke und Deiche werden geson-
dert ermittelt.

Termin für die Hebung der Schöpfwerke und Deiche 31.05.

Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast

Feststellung des Jahresabschlusses 2008 des
Zweckverbandes Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung - Festland Landkreis Wolgast

Beschluss
Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss zum
31.12.2008 des Zweckverbandes Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung - Festland Wolgast unter Wahrung der ge-
setzlichen und vertraglichen Vorschriften am 02.12.2009 wie
folgt fest:
1. Der auf den 19. August 2009 aufgestellte Jahresabschluss

zum 31.12.2008 sowie der von der BDO Deutsche Waren-
treuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rostock geprüfte und mit folgendem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk vom 02.11.2009 versehene Jahresab-
schluss zum 31.12.2008 mit einer Bilanzsumme in Höhe von
50.872.999,74   und einem Jahresüberschuss in Höhe von
615.825,08   wird festgestellt.

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmens: 
ŒWir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Zweck-
verbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung -
Festland Wolgast, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
2008 bis zum 31. Dezember 2008 geprüft. Durch § 15 Abs.
1 Nr. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert.
Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Zweckverbandes i. S. v. § 53 Abs. 1
Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der
Verbandssatzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Zweckverbandes liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter des Zweckverbandes. Unsere Aufgabe ist es,
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes abzuge-
ben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
sowie nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 Kommunalprüfungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und

dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes An-
lass zu wesentlichen Beanstandungen geben. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld des Zweckverbandes sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter des Zweckverbandes sowie
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen
Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den
vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftli-
chen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den
deutschen handelesrechtlichen und den ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen der Verbandssatzung und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes. Der
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes ge-
ben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentli-
chen Beanstandungen.
Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung
mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen
erstattet.

2. Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach ein-
geschränkter Prüfung mit Schreiben vom 19.01.2010 frei (§
16 Abs. 3 KPG).

3. Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres vom 01.01.2008 bis
31.12.2008 wird in Höhe von 615.825,08   wurde am
02.12.2009 festgestellt.

Beschluss zur Gewinnverwendung
ŒDer Jahresgewinn in höhe von 615.825,08   wird auf neue
Rechnung vorgetragen und zum Verlustausgleich der Vor-
jahre verwendet:•

Beschlussergebnis 
Stimmen dafür: 100
Stimmen dagegen: -
Stimmenthaltung: -

Wolgast, den 25.01.2010

Der Jahresabschluss 2008 und der Lagebericht liegen 7 Tage
nach öffentlicher Bekanntgabe im Verwaltungsgebäude der
Peenestrom Wasser GmbH, Lotsenstraße 4, 17438 Wolgast, im
Sekretariat, zur Einsicht aus.
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Amtliche Bekanntmachung

Wirtschaftsplan des Zweckverbandes 
Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast
für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung in Ver-
bindung mit § 64 der Kommunalverfassung MVP vom
18.02.1994 wird nach Beschluss des Zweckverbandes Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung Festland Wolgast vorn
02.12.2009 folgender Wirtschaftsplan erlassen:

ŒDer Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird wie folgt
festgesetzt:

in TEUR
1. Erfolgsplan

die Erträge 6.515
die Aufwendungen 6.020
der Jahresgewinn 495
der Jahresverlust

2. im Finanzplan
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus 
laufender Geschäftstätigkeit 1.051
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus 
der Investitionstätigkeit -2.049
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus 
der Finanzierungstätigkeit 10.918
der Saldo aus der Änderung 
des Finanzmittelbestandes 9.920

3. Es werden festgesetzt
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsmaßnahmen auf 0
davon für Umschuldungen 0
der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf 759
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung 652

4. Die Stellenübersicht weist 10 Stellen in Vollzeit-
äquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals 
- betrug zum 31.12.2008 9.517
- beträgt zum 31.12.2009 voraussichtlich 9.952
- beträgt zum 31.12.2010 voraussichtlich 10.447

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am
17.12.2009.

Wolgast, 21.12.2009

Veröffentlichung gemäß § 48 Kommunalverfassung MVP

Der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast liegt im Ge-
schäftssitz des Zweckverbandes in Wolgast für das Haushalts-
jahr 2010 vier Wochen nach Erscheinen dieser Mitteilung öf-
fentlich während der Dienstzeiten aus.
Es wird auf die Regelung des § 5 (5) der Kommunalverfassung
hingewiesen.

Wolgast den 21.12.2009

Feststellung des Jahresabschlusses 2007
der Peenestrom Wasser GmbH

Beschluss

Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss zum
31.12.2007 der Peenestrom Wasser GmbH unter Wahrung der
gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften am 10.06.2009 wie
folgt fest:
1. Der auf den 01. Oktober 2008 aufgestellte Jahresabschluss

zum 31.12.2007 sowie der von der BDO Deutsche Waren-
treuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, geprüfte und mit folgendem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk vom 01. Oktober 2008 versehene
Jahresabschluss zum 31.12.2007 mit einer Bilanzsumme in
Höhe von 1.783.607,38   und mit einem Jahresüberschuss
in Höhe von 100.318,78   wird festgestellt.

Bestätigungsvermerk:
ŒWir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der Peenestrom
Wasser GmbH, Wolgast, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
2007 bis zum 31. Dezember 2007 geprüft. Durch § 15 Abs. 1
Nr. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die
Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrags
und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht
sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft
abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
sowie nach § 15 Abs. 1 Nr. 3  Kommunalprüfungsgesetz Meck-
lenburg-Vorpommern unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlus-
sprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse
der Gesellschaft Anlass zu wesentlichen Beanstandungen ge-
ben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die Würdigung der
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir
darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten
Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß §
53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der La-
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gebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben
nach unserer Beurteilung zu wesentlichen Beanstandungen
keinen Anlass.•

2. Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach ein-
geschränkter Prüfung (§ 16 Abs. 3 KPG) mit Schreiben vom
17. November 2008 frei.

3. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres wird in Höhe
von 100.318,78   festgestellt.
ŒDie Gesellschafter beschließen aus dem Jahresüberschuss
2007 eine Auszahlung an die Gesellschaft entsprechend der
Anteile am Stammkapital in Höhe von 100.000,00   (Ein-
hunderttausend  ) vorzunehmen.
Die Auszahlung der Gewinnausschüttung soll am 18.08.2009
erfolgen.•

Die Gesellschafter beschließen einstimmig.

Wolgast, den 02.12.09

Bekanntmachung gemäß § 61 
Kommunalverfassung 

Mecklenburg-Vorpommern

Der Kreistag des Landkreises Ostvorpommern hat auf seiner
Sitzung am 14.12.2009 die Jahresrechnung 2008 angenommen
und der Landrätin Entlastung für die Haushaltsdurchführung
nach § 104 der Kommunalverfassung M-V erteilt.
Innerhalb des auf die Bekanntmachung folgenden Monats kann
zu den Geschäftszeiten von jedermann in der Kreisverwaltung,
Büro des Kreistages in Anklam, Demminer Straße 71 - 74, in die
Jahresrechnung und Erläuterungen Einsicht genommen werden.

Anklam, 07.01.2010

Beschlussvorlage zur ZV-Sitzung 
am 02.12.2009

Erste Satzung zur Änderung der Verbandsatzung des
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasser-

beseitigung - Festland Wolgast

Auf der Grundlage des § 152 in Verbindung mit § 5 der Kommu-
nalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
vom 08.06.2004 (GVOBl. M-V 2004, S. 205), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19.12.2005 (GVOBI. M-V, S. 640) wird nach
Beschlussfassung der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Fest-
land Wolgast vom 02.12.2009 folgende erste Satzung zur Än-
derung der Verbandssatzung des Zweckverbandes
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Festland Wol-
gast im eigenen Wirkungskreis erlassen:

Artikel 1
§ 11 

Haushalts- und Wirtschaftsführung
Der Satz: ŒDas bestehende Anlagenkapital bildet das Stammka-
pital des Verbandes.• wird wie folgt neu gefasst:

Das Stammkapital beträgt Euro 200.000. Davon entfallen Euro
100.000 für den Bereich Trinkwasser und Euro 100.000 für den
Bereich Abwasser.

Artikel 2
§ 18 

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des
Zweckverbandes 

Der Punkt 1 wird wie folgt neu gefasst:
1. Ein Verbandsmitglied kann die Mitgliedschaft im Zweckver-

band nur aus wichtigem Grund kündigen, wenn die Verhält-
nisse, die für den Beitritt zum Zweckverband maßgebend
waren, sich seit dem Beitritt so wesentlich geändert haben,
dass dem Verbandsmitglied das Verbleiben im Zweckver-
band nicht zuzumuten ist und eine Anpassung an die geän-
derten Verhältnisse nicht möglich oder dem Verbandsmit-
glied oder dem Zweckverband nicht zumutbar ist. Die
austretende Kommune hat die Kosten, und andere Aufwen-
dungen für Kredite, für die bisher gemeinsam genutzten An-
lagen anteilig nach Einwohnerschlüssel bei der letzten Kom-
munalwahl für 10 Jahre im Voraus zu tragen und dem
Zweckverband bei Ausscheiden zeitnah innerhalb von 6 Mo-
naten zu erstatten. Die Kündigungserklärung ist schriftlich
mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende gegenüber
dem Verbandsvorsteher abzugeben.

Das Ausscheiden aus dem Zweckverband bedarf einer Sat-
zungsänderung. 
Es wird hierfür vorausgesetzt:
1. gegenseitige Annahme eines vermögensrechtlichen Ausein-

andersetzungsvertrages
2. Nachweis über die Auswirkungen auf die Beitrags-, Ge-

bühren- und Entgeltsätze des Zweckverbandes und der aus-
tretenden Gemeinde

3. Vereinbarung über den betriebsorganisatorischen Ablauf
4. Von dem austrittswilligen Verbandsmitglied sind der Ver-

bandsversammlung als Entscheidungshilfe vorzulegen:
- Beschluss der Gemeindevertretung
- Genehmigungsfähiges Schmutzwasserbeseitigungs- und

Trinkwasserversorgungskonzept
- Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Umwelt und

Natur und der unteren Wasserbehörde
- Nachweis zum finanziellen Leistungsvermögen der Ge-

meinde

Die Punkte 2 und 3 bleiben unberührt.

Artikel 3
In-Kraft-Treten

Diese Erste Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Wolgast, den 17.12.2009

Die vorstehende Satzung wurde am 14.12.2009 der Landrätin
des Landkreises Ostvorpommern als untere Rechtsaufsichts-
behörde angezeigt.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die-
se Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

Die Lesefassung dieser Satzung liegt beim Verbandsvorsteher,
Lotsenstr. 4 in 17438 Wolgast zur Einsichtnahme bereit.

Wolgast, den 17.12.2009



Nr. 02/2010 … 9 … Peene-Echo

Öffentliche Bekanntmachung 
des Wirtschaftsplanes des Zweckverbandes

Wasser/Abwasser Boddenküste 
für das Jahr 2010

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung i. V. m. § 64
der Kommunalverfassung hat die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes2) durch Beschluss vom 19.12.2009 - und mit Ge-
nehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises OVP3) -
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt: 

1. Es betragen 
1.1 im Erfolgsplan EURO

die Erträge 7.715.000
die Aufwendungen 7.654.000
der Jahresgewinn 61.000
der Jahresverlust 0

1.2 im Vermögensplan 
die Einnahmen 2.830.000
die Ausgaben 2.830.000

2. Es werden festgesetzt 
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 282.000
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 250.000

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 20.01.2010 er-
teilt3). 

Der Wirtschaftsplan 2010 liegt im Zeitraum vom 08.02. -
19.02.2010 innerhalb der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme in
den Räumen des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bod-
denküste, Kastanienweg 2, 17498 Diedrichshagen, aus. 
Ausgefertigt, am 22.01.10 

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010

Die Trink- und Abwasserkonzepte des ZWAB sind seit 2007
umgesetzt und auch die wirtschaftliche Integration von neu-
en Verbandsmitgliedern ist abgeschlossen. Hieraus resultie-
rend waren die Jahre 2007 bis 2009 auch ŒAnalysejahre• be-
züglich der aus o. g. Vorgängen resultierenden langfristigen
Kostenstruktur. Die Ergebnisse dieser Analyse und aktuelle
Entwicklungen sind in den Wirtschaftsplan 2010 und die lang-
fristige Wirtschaftsplanung einge”ossen. Wesentliche Ziel-
stellungen für die langfristige Wirtschaftsplanung sind dabei
eine deutlich geringere Neuverschuldung im Verhältnis zur
jährlichen Kredittilgung (Schuldenabbau). 

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2008 
Das Jahr 2008 wurde mit einem Jahresverlust in Höhe -103 T  ab-
geschlossen. Der Verlust teilt sich mit -81 T  auf den Trinkwas-
serbereich und mit -22 T  auf den Abwasserbereich auf. Ergeb-
nisbeein”ussend sind auch Rückstellungen für Altersteilzeit (55
T  TW und 30 T  AW) und Rückstellungen für Zinsnachforderun-
gen auf zu früh abgerufene Fördermittel der Jahre 1994 - 1997
durch das Landwirtschaftsministerium (40 T  AW). Kredite wur-
den in der genehmigten Höhe von 530 T  aufgenommen. 

Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung 2009 
Nach aktueller Einschätzung bleiben die Fördermengen Trink-
wasser um ca. 8 % unter den Fördermengen 2008 zurück. Ent-
sprechend ist mit geringeren Erlösen zu rechnen. Ein wesentlicher
Grund hierfür ist der relativ feuchte Sommer und der Einwohn-
errückgang im Verbandsgebiet. Ansonsten wird auch das Wirt-
schaftsjahr durch Rückstellungen für Altersteilzeit und Zinsnach-
forderungen durch das Landwirtschafsministerium belastet sein. 

Aussagen zum Wirtschaftsplan 2010 
In der Sparte Abwasser gibt es auf Grundlage der o. g. grundsätz-
lichen Herangehensweise und infolge operativer Entwicklungen
gegenüber dem Jahresabschluss 2008 und dem Vorjahr folgen-
de wesentliche Veränderungen: 

- Reduzierung der ertragswirksamen Auflösungsbeträge aus Zu-
schüssen um ca. 67 T  

- Kostenerhöhung zur Dichtheitskontrolle Kanäle ca. 40 T  
- Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen um ca. 46 T  
- Rückstellungen Altersteilzeit ca. 30 T . 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Abschreibungen allein
nicht ausreichen, um die Erträge aus der Au”ösung von Zuschüssen
und Beiträgen sowie die Kredittilgung zu “nanzieren. Hierzu muss
die Abwassersparte zusätzliche Einnahmen in Form von Gewin-
nen erwirtschaften. Zur Absicherung der vorgenannten Entwick-
lung macht sich für das Jahr 2010 eine Gebührenerhöhung im Be-
reich der Grundgebühr um 0,83  /Mo erforderlich. 
Bisher in der Planung nicht berücksichtigt wurden Aktivitäten zum
Neubau einer Kläranlage am Industriestandort Lubmin. Als Vor-
aussetzungen fehlt eine Fördermittelzusage des Landes und der
Nachweis des benötigten Eigenkapitals. 

In der Trinkwassersparte ist eine ähnliche Entwicklung wie in der
Abwassersparte zu verzeichnen. Wesentliche Veränderungen hier
sind: 
- Übernahme der Kosten für die zyklische Wasserzählerwechs-

lung aus dem Vermögenshaushalt in den Erfolgshaushalt ca.
60 T  

- Erhöhung des Wasserentnahmeentgeldes durch das Land
ca.17 T  

- Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen um ca. 27 T  
- Rückstellungen Altersteilzeit ca. 151 T . 

Zur Absicherung der vorgenannten Entwicklung macht sich für das
Jahr 2010 eine Gebührenerhöhung im Bereich der Grundgebühr
um 0,87  /Mo erforderlich. 

Die Anzahl der Mitarbeiter im Betrieb verringert sich gegenüber
2009 um 3 MA. 
Im Vermögensplan wurde entsprechend den einführenden Erläu-
terungen die durchschnittliche Neuverschuldung der nächsten Jah-
re auf ca. 350 T  festgeschrieben. Der ZWAB plant für das Jahr
2010 Investitionen in einer Gesamthöhe von 496 T . Die Finan-
zierung der Einzelmaßnahmen ist als Zusammenfassung von In-
vestitionen unter 50 T  und als Einzelnachweis für Investitionen
über 50 T  der Investitionsübersicht im Wirtschaftsplan zu ent-
nehmen. Zu den größeren Investitionen gibt es folgende Anmer-
kungen: 
1. Refinanzierung B-Gebiete über 100 T  

Hier wird eine entsprechende Gerichtsentscheidung zum B-
Gebiet Schlüter in Hinrichshagen erwartet. Wegen technischer
Mängel wurde die Zahlung bisher verweigert. 

2. Brunnenerneuerung über 43 T  
Dabei handelt es sich um Brunnen am Wasserwerk Levenha-
gen. Zwar wurde in den vergangenen Jahren ein neues Was-
serwerk errichtet, nicht jedoch neue Brunnen. Diese wurden
vom ehemaligen WAB der DDR bzw. den Wasserwerken Greifs-
wald übernommen und müssen zur Aufrechterhaltung der Ver-
sorgungssicherheit nach und nach erneuert werden. 

3. Pauschal Leitungsnetz über 52 T  
Diese Position wird pauschal eingeplant um auf notwendige
Investitionen im Rahmen Straßenbau o. ä. reagieren zu kön-
nen 

4. Bahndücker Züssow über 50 T  
Dücker, d h. Unterführungen, unter Gräben oder Bahntrassen
stellen ein besonderes Risiko dar. Insgesamt bilden sie einen
Schwerpunkt für Störungen durch Leitungsbrüche mit ent-
sprechenden Wasserverlusten oder Gefährdungen für Dritte
durch Unterspülungen u. ä. 

Die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2010 beträgt in Summe
282 T . Die Rentierlichkeit der für 2010 geplanten Kreditaufnah-
me ergibt sich durch eine Minimierung von Störungen und damit
Betriebskosten bzw. aus der Vermeidung langfristig höherer Auf-
wendungen, die eintreten würden, wenn auf Erneuerungsinvesti-
tionen gemeinsam mit dem Straßenbau verzichtet würde. Hin-
sichtlich des Kassenkredites wird mit dem Wirtschaftsplan 2010
ein Kassenkredit in Höhe von 250 T  geplant. 
Als Dienstleistung nimmt der ZWAB Aufgaben aus der Ab-
wasserentsorgung für den Ort Sophienhof wahr. 
Zur Lubminer Wassergesellschaft gibt es einen Liquidations-
beschluss aus dem Jahr 2007. 
Nach Ablauf vorgeschriebener Fristen wird die LUWAG zum
Ende 2009 endgültig liquidiert. 
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Hansestadt Anklam
Der Gemeindewahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung 
zur Ergänzung der Wahlbekanntmachung und des Aus-
schreibungstextes für die  Aufforderung zur Einreichung
der Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters der Hansestadt Anklam am 25. April 2010
Der Landtag hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2009 das
Gesetz zur Neuordnung des Beamtenrechts für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (Beamtenrechtsneuordnungsgesetz -
BRNG M-V) beschlossen. Das Gesetz wurde am 30. Dezember
2009 im Gesetz- und Verordnungsblatt (S. 687) veröffentlicht
und ist am 31. Dezember 2009 in Kraft getreten.
Durch Artikel 11 Beamtenrechtsneuordnungsgesetz wird § 61
Abs. 2 Kommunalwahlgesetz für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern dahingehend geändert, dass die Höchstaltersgrenzen
für die Wählbarkeit der hauptamtlichen Bürgermeister um zwei
Jahre angehoben werden.
Damit ist nach neuer Rechtslage gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1
Nummer 1 Kommunalwahlgesetz zum hauptamtlichen Bürger-
meister wählbar, wer am Tag der Hauptwahl noch nicht das 60.
Lebensjahr vollendet hat.

Jörg Schröder
Gemeindewahlleiter
der Hansestadt Anklam

Termine der ersten Jägerprüfung 2010
Gemäß § 1 der Verordnung über die Prüfung zur Erlangung des
ersten Jagdscheines des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Jä-
gerprüfungsverordnung - JägerPVO M-V) vom 14. Februar 2002
führt die untere Jagdbehörde des Landkreises Ostvorpommern
am 10. April 2010 sowie 24. April 2010 die erste Jägerprüfung 2010
durch.
Die erste Jägerprüfung 2010 beginnt am Samstag, den 10. April
2010 um 08.00 Uhr mit der Schießprüfung auf der Schießanlage
des Polizeischützenvereins Grimmen 1990 e. V., Kaschower Damm
29 a, 18507 Grimmen.
Die schriftliche Prüfung “ndet ebenfalls am Samstag, den 10. April
2010 um 15.00 Uhr in den Räumen 101 und 102 der Kreisverwal-
tung des Landkreises Ostvorpommern, Demminer Straße 71 - 74,
17389 Anklam, statt.
Die mündlich-praktische Prüfung “ndet am Samstag, den 24. April
2010 um 08.00 Uhr in den Räumen 101 und 102 der Kreisverwal-
tung des Landkreises Ostvorpommern, Demminer Straße 71 - 74,
17389 Anklam, statt.
Die Prü”inge haben sich bis zum 26. Februar 2010 unter Ver-
wendung des vorgeschriebenen Formblattes beim Landkreis Ost-
vorpommern, untere Jagdbehörde, Demminer Straße 71 - 74,
17389 Anklam anzumelden. Das erforderliche Formblatt ist in der
unteren Jagdbehörde (Tel. 03971/84281) erhältlich. Mit dem An-
meldeformular hat der Prü”ing den Nachweis über die Teilnahme
an mindestens 120 Ausbildungsstunden eines in Mecklenburg-
Vorpommern anerkannten und dort durchgeführten Ausbildungs-
kurses bei der Landesjägerschaft oder bei einer privaten Jäger-
schule oder an einem mindestens einjährigen Ausbildungskurs bei
einem Mentor, den Nachweis einer Haftp”ichtversicherung für den
Waffengebrauch sowie den Nachweis über die Einzahlung der
Prüfungsgebühr einzureichen.
Für die Durchführung der Jägerprüfung wird gemäß § 1 der Ge-
bührenordnung für Amtshandlungen im Bereich des Jagdwesens
(Jagdgebührenverordnung - JagdgebührenVO M-V) vom 31. Ja-
nuar 2002 in Verbindung mit der Tarifstelle 1.1 der Anlage 1 Jagd-
gebührenVO M-V eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 215,00  
erhoben. Der Betrag ist bei der Sparkasse Vorpommern, BLZ:
15050500, Konto-Nr.: 191 unter Angabe des Zahlungsgrundes
11320.11010 und Name des Prü”ings einzuzahlen.

Im Auftrag

H. Amtsberg
Amtsleiter Ordnungsamt

Hinweise der Ver- und 
Entsorgungsgesellschaft (VEO)

des Landkreises OVP aufgrund von Schnee, 
Eisglätte und festgefrorenem Abfall, die zum Teil für

Verzögerungen bei der Abfallentsorgung im 
Landkreis Ostvorpommern sorgen

Angesichts der derzeit in vielen Orten herrschenden winterlichen
Straßenverhältnisse können die Entsorger trotz größter Bemühun-
gen eine termingerechte Leerung der Hausmüll- und Papierton-
nen sowie die Abfuhr der Wertstoffe und Sperrmüll nicht in jedem
Fall garantieren. Die Müllfahrzeuge können bei diesen Witte-
rungsverhältnissen (Schnee- und Eisglätte - akute Rutschgefahr)
nur geräumte bzw. abgestumpfte Straßen anfahren. Gerade in den
nicht geräumten bzw. nicht ausreichend geräumten Anwohner-
straßen/Nebenstraßen sind die Müllwerker deshalb auf die Mithil-
fe der Bürger angewiesen. Sind die Straßen nicht befahrbar,
bittet die Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (VEO) die
Bürgerinnen und Bürger, den Restmüll, die Papiertonnen bzw.
die gelben Wertstoffsäcke/Wertstofftonne möglichst an die
nächste geräumte und somit gut anfahrbare Straße zur Ent-
sorgung entsprechend der geltenden Abfallwirtschaftssat-
zung bereitzustellen. Nur dann kann die Entsorgung durchge-
führt werden. Dort, wo die Abfuhr witterungsbedingt ausgefallen
ist, wird die Abfuhr am folgenden Tag bzw. baldmöglichst nach-
geholt. Der anfallende Hausmüll, der nicht mehr in die gefüllte
Restmülltonne passt, kann dann in reißfesten Abfallsäcken ge-
sammelt und zur nächsten Abfuhr ausnahmsweise neben die Rest-
mülltonne gestellt werden. 
Beim derzeit herrschenden Frost kommt es immer wieder vor,
dass Abfälle in der grauen Restmüll- oder gelben Wertstofftonne
festfrieren. Oft können die Behälter dann beim Abholen nicht
vollständig entleert werden. Ein Teil der Abfälle bleibt in der
Tonne hängen. Dadurch hat man natürlich weniger Platz bis zur
nächsten Leerung. Hier einige Tipps, wie dies vermieden werden
kann: Feuchte Abfälle sollten nicht lose, sondern immer in einer
Tüte verpackt in die Tonne gefüllt werden. Hilfreich ist es auch,
den Behälterinhalt möglichst kurz vor der Leerung noch einmal zu
lockern. Dazu eignet sich zum Beispiel ein Besenstiel, mit dem an
der Innenwand des Behälters entlang festgefrorener Abfall durch
Stoßen gelöst wird. Das Unterstellen der Tonne eine Nacht vor der
Leerung zum Beispiel in einer Garage kann ebenfalls das Fest-
frieren verhindern oder bereits festgefrorene Abfälle lösen. Um ein
Festfrieren der Abfälle in der Restmülltonne zu verhindern, wird
empfohlen, unten auf den Boden der leeren Restmülltonne trocke-
nes Papier, Styropor zu legen.
Die Umsetzung der Räum- und Streup”ichten der P”ichtigen
(z. T. auch Grundstücksbesitzer) hilft den Entsorgern bei den
Entsorgungsaufgaben und erhöht die Sicherheit. 
Bei den für eine geregelte Entsorgung gegenwärtig bestehenden
schwierigen Bedingungen bittet die VEO um Verständnis und Mit-
hilfe aller Bürgerinnen und Bürger. Für weitere Auskünfte stehen
Ihnen die Mitarbeiter der VEO unter den Tel. Nr. Entsorgungsbüro,
Tel. 038355/695-20 (bis 24), E-Mail: info@veo-karlsburg.de gern
zur Verfügung.

Solvig Kaiser
Geschäftsführerin VEO 
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und amtsfreien Gemeinden des Landkreises aus. Es kann auch beim Landkreis Ostvorpommern, Pressestelle, Demminer Str.
71 - 74, 17389 Anklam, gegen Erstattung der Versandkosten einzeln oder im Abonnement bezogen werden. 
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Notzeit für Schalenwild

Aufgrund der witterungsbedingten Futternot des Wildes hebt die
untere Jagdbehörde des Landkreises Ostvorpommern in Abstim-
mung mit der Kreisjägerschaft sowie dem Jagdbeirat das Fütte-
rungsverbot für Schalenwild gemäß § 18 Abs. 1 Jagdgesetz des
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesjagdgesetz - LJagdG
M-V) vom 22. März 2000 mit sofortiger Wirkung für die Bereiche
auf, wo das Wild in Futternot gerät.
Die Notzeit für Schalenwild gilt bis auf Widerruf.
Mit der sogenannten Notzeit für Schalenwild reagiert die untere
Jagdbehörde auf die angespannte Futtersituation der Tiere auf-
grund des strengen Winters. Ab sofort ist es den Jägern gestattet,
das Wild angemessen und artgerecht zu füttern. Jetzt können Heu,
Stroh, Getreide, Eicheln oder Kastanien an den eingerichteten Fut-
terstellen ausgestreut werden, da die Tiere unter der dichten
Schneedecke und dem tief gefrorenen Boden nicht mehr genü-
gend Nahrung “nden. Neben dem Ausbringen von Futtermitteln
emp“ehlt die untere Jagdbehörde zugleich das Befreien von für
das Wild geeigneten Äsungs”ächen, wie etwa Wildwiesen oder
Waldschneisen, vom Schnee. Darüber hinaus appelliert die unte-
re Jagdbehörde an die Waldbesucher, das Wild in seinem Le-
bensraum nicht unnötig zu beunruhigen, das heißt, Wildeinstän-
de nicht aufzusuchen.  Hunde sind angeleint zu führen.

Atelier Otto-Niemeyer Holstein

Lüttenort
17459 Koserow

Am Freitag, dem
12.02.2010, “ndet in
der Neuen Galerie ei-
ne Kinderzeit statt:
Wir gehen auf eine
Malreise durch das
Atelier Otto Niemey-
er-Holstein.
Für Kinder ab 6 Jah-
ren und Jugendliche
besteht um 9.30 und
11.00 Uhr die Möglich-

keit, auf vielfältige Weise selbst künstlerisch tätig zu werden,
angeregt durch die derzeitige Ausstellung der Druckgra“k. Ein-
geleitet wird die Kreativstunde mit einer Führung durch das
Wohnhaus, das Atelier des Malers und die Ausstellung in der
Neuen Galerie. Die Veranstaltung dauert eine Stunde und
dreißig Minuten. Der Eintritt beträgt: 4,- Euro, Anmeldung erfor-
derlich. (Tel. 038375/20213)
Das Team vom Atelier ONH freut sich auf Euren Besuch.

Kultur auf Usedom

Galerie Benz neben der Feininger-Kirche
Freitag, Samstag, Sonntag, 11 bis 17 Uhr

Ausstellung: Zweiklang, Harald Metzkes, Öl-Bilder;
Robert Metzkes, Terrakotten und Bronzen 
Außerdem: Lyonel Feininger, UsedomKunstdrucke; Falko Beh-
rendt, Farbradierungen; Klaus Fußmann, Farb-Linolschnitte;
JANOSCH, Aquarelle und Farb-Radierungen; Jo Jastram,
Skulpturen; Martin Möhwald, Keramik; Armin Mueller-Stahl,
Gra“k.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
Hannelore Stamm, Hannes Albern 
Benz, Dezember 2009
Sie “nden uns in Benz neben der alten Kirche.

Internet-Adresse: www.kunstkabinett.de
E-Mail: info@kunstkabinett.de

Hansestadt Anklam

3D-Dia-Ton-Show ŒIsland• 

Live Dia-Vortrag mit Karl Amberg
Mittwoch, 24. Februar 2009, 19.30 Uhr
Anklam, Aula der Käthe-Kollwitz-Schule, Baustraße 56 - 58

Vorverkauf in der Anklam-Information
Karten zu 7,50 EUR, (Schüler/Erwerbslose ermäßigt 5,50 EUR)

Restkarten (8,- EUR, Schüler/Erwerbslose ermäßigt 6,- EUR)
an der Abendkasse 
Die Einnahmen werden ausschließlich zur Deckung der Raum-
nutzungskosten und zur Aufwandsentschädigung des Referen-
ten verwendet!

Eine Veranstaltung der Hansestadt Anklam mit Karl Amberg

Island - Das Land der Elfen durch die 3D-Brille
In der 3-dimensionalen Dia-Show beschreibt Karl Amberg am
Mittwoch, dem 24. Februar 2010 Island. Die 3D-Technik macht
es möglich, seine Bilder in vollen Zügen genießen zu können.
Es wird der Eindruck vermittelt, als ob man selbst Teil der Sze-
nerie ist. Amberg nimmt die Gäste dabei auf einer gleicher-
maßen spannenden, wie erlebnisreichen Reise mit. Die Isländer
sagen, dass ihre Insel an der •Grenze zur bewohnbaren Welt
liegtŽ. Diese verzaubert jedoch ihre Besucher durch märchen-
hafte Abendkulissen, dramatische Farbspiele der Natur und
bizarre Landschaften. Das Klischee von der Insel aus Feuer
und Eis wird auch durch schwefelgefärbte Landstriche, unend-
lich scheinende Wüsten, Islandpferde, Geysire und Europas
größten Canon, aufgeweicht. Die einmalige Atmosphäre der In-
sel zieht jeden Besucher in ihren Bann. Erloschene Vulkane
und riesige Gletscher machen deutlich, welche ungeheuren
Kräfte in ihr stecken und wie klein der Mensch angesichts die-
ser Tatsache ist. Gezeigt wird der Vortrag in der seltenen 3D-
Animation am 24.02. 19.30 Uhr in Anklam in der Aula der
Käthe-Kollwitz-Schule. Eintritt: 8,00 EUR, 6,00 EUR Erwerbslo-
se; KVV: 7,50 und 5,50 EUR
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